
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2004 - 2009
 
 

Amt: Kultusamt  Erstellungsdatum: 18.10.2004 

Betreff: 
Verlängerung der Vereinbarung zwischen dem Kultur- und Freizeitverein Süd V und der Stadt 
Genthin  zur Aufrechterhaltung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Kinder- und 
Jugendbegegnungsstätte Süd V 

 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt: 
 
Der Bürgermeisters wird ermächtigt, die im Jahr 2003 geschlossene Vereinbarung zwischen dem 
Kultur- und Freizeitverein „Süd V“ und der Stadt Genthin zur Aufrechterhaltung der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in der Kinder- und Jugendbegegnungsstätte „Süd V“ unter nachstehenden 
Veränderungen zu verlängern. 
 

1. Finanzierungssumme neu: 18.500,00 €  
2. Vertragszeitraum 01.01.2005 –31.12.2005 

 
Sichtvermerk/Datum: 
 

   

 Amtsleiter/in  Bürgermeister 
 

 Beschlussvorlage B-046/04-09/SR 

 

 

Status:  öffentlich 
 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium JA NEIN Enthaltung 

 Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss 
28.10.2004 Sozialausschuss 
25.11.2004 Hauptausschuss 
09.12.2004 Stadtrat der Stadt Genthin 

   

 Ergebnis  beschlossen  abgelehnt 



 
B-046/04-09/SR 

 

    
 

 
Sachverhalt:  
Die Stadt Genthin unterstützt bereits seit Jahren im Rahmen ihrer Möglichkeiten die offene Kinder- 
und Jugendarbeit in der Stadt Genthin. Darunter auch die Kinder- und Jugendbegegnungsstätte 
„Süd“, die sich in Trägerschaft des Kultur- und Freizeitverein Süd V e.V. befindet. 
Mit diesem Verein wurde erstmalig 2003 eine Fördervereinbarung seitens der Stadt Genthin 
(Beschlussnummer: 401/99-04/BV-SR) geschlossen, um eine Fortführung der so wichtigen offenen 
Kinder- und Jugendarbeit in der benannten Einrichtung im Jahr 2004 garantiert zu wissen. Die Stadt 
Genthin verpflichtete sich in dieser Vereinbarung zu einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 
22.000,00 €.  
 
Entsprechend der Vereinbarung ist nun zu klären, ob bzw. in welcher Höhe eine Fortführung des 
Vertragsverhältnisses in den kommenden Jahren vorgenommen werden kann. Die Stadt Genthin 
verfügt selbst über keine kommunale Jugendeinrichtungen im Stadtgebiet, die dem Charakter einer 
offenen Kinder- und Jugendarbeit entsprechen. Für das Gemeinwohl der Stadt insbesondere für das 
Wohl junger Menschen und ihrer Familien ist das Bestehen einer solchen Einrichtung von hoher 
Bedeutung und die Initiative des Vereins sollte deshalb Unterstützung finden. Ohne diese ist er nicht 
in der Lage, diese Arbeit weiterhin fortzuführen, was unweigerlich die Schließung des Hauses nach 
sich zieht. Hinzu kommt, dass neben dem Jugendhaus „Thomas Morus“, welches sich in der 
Stadtmitte befindet, dies die einzige Jugendeinrichtung ist, die im Süden der Stadt angesiedelt ist.  
Mit dem Träger des Jugendhauses „Thomas Morus“ wurde analog im Jahr 2003 eine 
Fördervereinbarung seitens der Stadt Genthin unterzeichnet. Im Gegensatz zum Kultur- und 
Freizeitverein „Süd V“ allerdings für 2 Jahre (Ende 31.12.2005), bedingt durch die finanzielle 
Beteiligung des Landkreises Jerichower Land.  
Verwiesen wird darauf, dass die HH-Situation der Stadt Genthin eine Neuschließung von Verträgen 
im freiwilligen Bereich nicht zulässt. Dennoch sollte die Sicherstellung einer offenen Kinder- und 
Jugendarbeit weiterhin oberste Priorität besitzen und eine Regelung für das Jahr 2005 getroffen 
werden. Entsprechend den Vorgaben des beschlossenen und vom Stadtrat getragenen HH-
Konsolidierungskonzeptes wurde der Zuschuss gegenüber dem Jahr 2004 um 15,9 % reduziert und 
damit nur noch in Höhe von 18.500,00 € ausgewiesen.  
 

Rechtsgrundlage:  

Anlagen:  



 
B-046/04-09/SR 

 

    
 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen Vorlage Nr.: B-046/04-09/SR 

Projektverantwortlicher/Ansprechpartner       
 

1. Ausgaben 

Haushaltsstelle: 4601 7180 Höhe der Ausgabe 
pro Jahr 18.500 € 

a) Planmäßige Ausgabe lfd. Jahr       

 2005 18.500 € 

 2006 usw.       

b) über-/außerplanmäßige Ausgabe        

Deckung aus:  Ausgabeeinsparung bei 
  Mehreinnahmen bei 

      
      

2. Auswirkungen auf: 

a) Personalkosten       

b) Sachkosten       

c) zu erwartende Einnahmen       

3. Auswirkungen auf Stellenplan: 

 Anzahl Stellenerweiterung        Anzahl Stellenreduzierung       

4. Beteiligung der Kommunalaufsicht 

 Anzeigepflichtig   Genehmigungspflichtig  

5. Bemerkungen der Kämmerei 

      

6. Mitzeichnungen 

Sachbearbeiter / Fachamt 
Datum  ................................. 

Kämmerei 
Datum ................................. 

 
 

 


